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Rolf Kuhn GmbH 
Jägersgrund 10 
57339 Erndtebrück  

 

Dämmschichtbildender Baustoff: 
"ROKU Strip-L 110", "ROKU  Strip-L 80" und "ROKU Strip-L 110 W"  

Dieser Bescheid ändert/ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.11-1673 vom 
24. Juni 2010. 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

über die Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 24. Juni 2010 
 

 
29.07.2011 III 45-1.19.11-43/11 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert/ergänzt: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 
1.1.1 Zulassungsgegenstand sind die dämmschichtbildenden Baustoffe "ROKU®Strip-L 110", 

"ROKU®Strip-L 80" und "ROKU®Strip-L 110 W" sowie ihre in Abs. 1.1.3 beschriebenen 
Ausführungsvarianten. 

 Die Wirkungsweise der dämmschichtbildenden Baustoffe beruht auf der Bildung eines 
wärmedämmenden Schaums im Brandfall. Fugen, Spalten und andere Öffnungen werden 
durch den sich bildenden Schaum ausgefüllt. 

1.1.2 Die dämmschichtbildenden Baustoffe "ROKU®Strip-L 110", "ROKU®Strip-L 80" und 
"ROKU®Strip-L 110 W" sind in allen aufgeführten Ausführungen normalentflammbare Bau-
stoffe, Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-11 bzw. Klasse E nach DIN 13501-12. 

1.1.3 "ROKU® Strip-L 110", "ROKU®Strip-L 80" und "ROKU®Strip-L 110 W" sind in Form von 
Platten bzw. Matten hergestellte dämmschichtbildende Baustoffe, die unter Hitzeeinwirkung 
aufschäumen und die im Wesentlichen aus blähfähigen Substanzen und Bindemittel beste-
hen. Beliebige Zuschnitte sowie Stanzteile (Pads) sind zulässig. 

 Die Baustoffe dürfen ferner als "ROKU®Strip-L 110 DF", "ROKU®Strip-L 80 DF" und 
"ROKU®Strip-L 110 W-DF" einseitig mit einer PVC-Folie3 oder als 
"ROKU®Strip-L 110 ZPE", "ROKU®Strip-L 80 ZPE" und "ROKU®Strip-L 110 W-ZPE" mit 
einem Zell-Polyethylen-Band3 oder als "ROKU®Strip-L 110 GW", "ROKU®Strip-L 80 GW" 
und "ROKU®Strip-L 110 W GW" mit einem Gewebeband3 jeweils mit oder ohne zusätzliche 
Selbstklebeschicht3 kaschiert werden. Eine Ausführung mit vollständiger Ummantelung mit 
PVC-Folie ist als Variante "ROKU®Strip-L 110 E", "ROKU®Strip-L 80 E" und "ROKU® Strip-
L 110 W-E" mit oder ohne zusätzlicher einseitiger Selbstklebeeinrichtung zulässig. 

1.2 Anwendungsbereich 
1.2.1 Dämmschichtbildende Baustoffe nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

dienen zur Verwendung als eine brandschutztechnisch notwendige Komponente in bzw. auf 
Bauprodukten, Bauteilen, Bauarten und Konstruktionen, an die Anforderungen hinsichtlich 
des Brandschutzes gestellt werden. Sie verhindern im Brandfall den Wärmedurchtritt durch 
das Aufschäumen der Baustoffe.  

1.2.2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht für die großflächige Verwendung der 
Baustoffe als dämmschichtbildendes Brandschutzsystem auf der Oberfläche von Bauteilen, 
z. B. aus Stahl, Stahlbeton oder Holz, zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer dieser 
Bauteile. 

1.2.3 Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedürfen  
- Bauteile und Bauarten zum Nachweis der Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile und 

Bauarten,  
- Bauprodukte für Nachweis des Brandverhaltens oder  
- Konstruktionen, für die eine brandschutztechnische Leistungsbewertung vorgesehen ist, 

                                                           
1  DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Teil 1: Begriffe, Anforde-

rungen und Prüfungen  
2  DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen zu ihrem Brandverhalten; Teil 1 

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von 
Bauprodukten 

3  Kennwerte, Produktdetails und Hersteller beim DIBt hinterlegt. 
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 in bzw. auf denen die dämmschichtbildenden Baustoffe als eine brandschutztechnisch not-
wendige Komponente verwendet werden, eines gesonderten Verwendbarkeits- bzw. 
Anwendbarkeitsnachweises, z. B. eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses oder 
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sofern nicht bauordnungsrechtliche Vor-
schriften die Zulässigkeit regeln.  

 Die in diesen Nachweisen und Vorschriften enthaltenen Konstruktionseinzelheiten bezüglich 
der Verwendung der Baustoffe sind zu beachten (z. B. bezüglich der erforderlichen Mengen 
und Mindestdicken). 

1.2.4 Sofern die dämmschichtbildenden Baustoffe speziellen Beanspruchungen wie der ständigen 
Beanspruchung durch Chemikalien ausgesetzt werden soll, sind zusätzliche Nachweise 
erforderlich.  

 
Der Abschnitt 2.2.2 erhält folgenden Wortlaut: 
 
2.2.2 Kennzeichnung 
 Die Baustoffe bzw. Zuschnitte oder Stanzteile (Pads) daraus, mindestens jedoch deren Ver-

packungen müssen vom Hersteller der Baustoffe mit dem Übereinstimmungszeichen 
(Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet 
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach 
Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

 Jede Platte, Matte, Zuschnitte oder Stanzteile, mindestens jedoch deren Verpackung muss 
mit einem Aufdruck oder Aufkleber versehen sein, der folgende Angaben enthalten muss: 
- "ROKU® Strip-L 110" bzw. "ROKU® Strip-L 110 W" bzw. "ROKU® Strip-L 80" 
- Übereinstimmungszeichen (Ü Zeichen) mit  

- Name des Herstellers 
- Zulassungsnummer: Z-19.11-1373 
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle 

- Herstellwerk 
- Herstellungsjahr 
- normalentflammbar 

 
In Abschnitt 3 " Bestimmungen für die Ausführung" wird der Punkt 3.2 ersatzlos gestrichen; der 
Abschnitt 3 erhält folgenden Wortlaut: 
 
3.1 Die Anordnung der dämmschichtbildenden Baustoffe "ROKU®Strip-L 110", "ROKU®Strip-

L 80" sowie "ROKU®Strip-L 110 W" und ihrer Ausführungsvarianten in oder auf Bauteilen 
bzw. Fertigelementen muss so erfolgen, dass ein ausreichender Schutz gegen mechanische 
Beschädigungen sichergestellt ist. Gegebenenfalls angebrachte Deckschichten dürfen das 
Schäumverhalten des Baustoffs nicht behindern; das ist bei den Bauteilprüfungen nachzu-
weisen.  

3.2 Nach- und Anpassarbeiten an mit den dämmschichtbildenden Baustoffen hergestellten Bau-
teilen müssen so vorgenommen werden, dass die für das jeweilige Bauteil vorgesehene 
Materialmenge erhalten bleibt. 
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3.3 Sofern die dämmschichtbildenden Baustoffe speziellen Beanspruchungen wie der Bean-
spruchung durch Chemikalien ausgesetzt werden soll, sind zusätzliche Nachweise erforder-
lich. 

3.4 Der Hersteller der dämmschichtbildenden Baustoffe muss die Verwender schriftlich mit den 
Besonderheiten der Baustoffe, insbesondere seine Anwendung betreffend, vertraut machen. 

 
 
Peter Proschek  Beglaubigt 
Referatsleiter 


